
Gesellschaft §§ 733—739

Bein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den 
übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet bei 
dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschafter, 
in dessen Person es eintritt, aus der Gesellschaft aus.

§737
Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Ge

sellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Ge
sellschaftern fortbestehen soll, so kann ein Gesellschafter, 
in dessen Person ein die übrigen Gesellschafter nach § 723 
Abs. 1 Satz 2 zur Kündigung berechtigender Umstand ein
tritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das Aus
schließungsrecht steht den übrigen Gesellschaftern gemein
schaftlich zu. Die Ausschließung erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem auszuschließenden Gesellschafter.

§738
(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 

Bo wächst sein Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen 
Gesellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausschei
denden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Be
nutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732 zurück
zugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu be
freien und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei der Aus
einandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur 
Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind ge
meinschaftliche Schulden noch nicht fällig, so können die 
übrigen Gesellschafter dem Ausscheidenden, statt ihn zu 
befreien, Sicherheit leisten.

(2) Der Wert des Gesellschaftsvermögens ist, soweit er
forderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§739
Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung 

der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht 
aus, so hat der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern 
für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines Anteils am 
Verlust aufzukommen.
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